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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter, Winfried Hermann, Bettina Herlitzius,
 Daniela Wagner, Stephan Kühn, Ingrid Nestle, Lisa Paus, Dr. Valerie Wilms
 und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Lkw-Mautausdehnung und prognostiziertes Mautaufkommen

 Der  Bundesminister  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung,  Dr.  Peter  Ramsauer,
 hat  angekündigt,  die  Lkw-Maut  auf  vierspurige  Bundesstraßen  ausweiten  zu
 wollen.  Von  einer  Ausdehnung  auf  alle  stark  befahrenen  Bundesstraßen  und  eine
 Ausweitung  auf  Transporter,  die  im  Rahmen  des  geltenden  EU-Rechts  ohne
 Probleme möglich wäre, hat die Bundesregierung abgesehen.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Sollen  ausnahmslos  alle  vierspurigen  Bundesstraßenabschnitte  in  die  Bemau-
 tung für schwere Nutzfahrzeuge ab zwölf Tonnen aufgenommen werden?

 Wenn  nein,  welche  Bundesstraßenabschnitte  sollen  nicht  bemautet  werden,
 und nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl?

 2.  Warum  werden  darüber  hinaus  nicht  weitere  Bundesstraßen  mit  einem  hohen
 Schwerlastverkehrsanteil in die Lkw-Maut aufgenommen?

 3.  Wird  die  geplante  Ausweitung  zum  Anlass  genommen,  weitere  Bundesstra-
 ßenabschnitte,  die  von  „Mautflüchtigen“  als  Ausweichrouten  genutzt  wer-
 den, in die Bemautung aufzunehmen?

 Wenn ja, um welche Abschnitte handelt es sich?

 4.  Wann wird die Ausweitung der Bemautung in Kraft treten?

 5.  Wird  die  Erfassung  der  Lkw-Maut  auf  vierspurigen  Bundesstraßen  durch  die
 Toll  Collect  GmbH  innerhalb  des  gültigen  Vertrags  erfolgen,  oder  ist  eine
 Anpassung des Vertrags notwendig?

 6.  Falls  eine  Anpassung  des  Vertrags  notwendig  ist,  wird  diese  die  gleiche  Lauf-
 zeit haben wie der Stammvertrag?

 Falls  nein,  bis  wann  soll  der  Vertrag  mit  Toll  Collect  für  diese  Abschnitte
 geschlossen werden?

 7.  Gibt  es  in  der  Bundesregierung  Überlegungen,  diese  Abschnitte  mit  einem
 alternativen  Erfassungssystem,  z.  B.  einer  elektronischen  Vignette  zu  bemau-
 ten?

 8.  Sollen  zur  Mautkontrolle  Mautbrücken  eingesetzt  werden,  oder  reichen  die
 mobilen Kontrollen des Bundesamts für Güterverkehr aus?
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9.  Sollen  auf  den  Bundesstraßenabschnitten  die  gleichen  Mautsätze  gelten  wie
 auf Bundesautobahnen?

 Wenn nein, welche Mautsätze sind vorgesehen?

 10.  Wird  die  Bundesregierung  im  Zuge  der  Mauterweiterung  auch  weitere
 Kraftfahrzeugarten in die Bemautung aufnehmen, z.  B. Reisebusse?

 11.  Mit  welchen  Bruttoeinnahmen  aus  der  Erweiterung  der  Lkw-Maut  rechnet
 die Bundesregierung für die Jahre 2011 bis 2014 (jährliche Aufstellung)?

 12.  Mit  welchen  Nettoeinnahmen  nach  Abzug  der  Systemkosten  aus  der  Erwei-
 terung  der  Lkw-Maut  rechnet  die  Bundesregierung  für  die  Jahre  2011  bis
 2014 (jährliche Aufstellung)?

 13.  Mit  welchen  Mindereinnahmen  durch  Abschaffung  der  in  der  derzeit  gülti-
 gen  Mauthöheverordnung  vorgesehenen  Anhebung  der  Lkw-Maut  für
 Euro-3-Lkw  um  2  Cent  zum  1.  Januar  2011  rechnet  die  Bundesregierung  in
 den Jahren 2011 bis 2014?

 14.  Mit  welchen  Mehreinnahmen  durch  Abschaffung  der  in  der  derzeit  gülti-
 gen  Mauthöheverordnung  vorgesehenen  Senkung  der  Lkw-Maut  für  alle
 anderen  Lkw-Mautklassen  um  0,1  Cent  zum  1.  Januar  2011  rechnet  die
 Bundesregierung in den Jahren 2011 bis 2014?

 15.  Wann  wird  die  dafür  notwendige  Änderung  der  Mauthöheverordnung  auf
 den Weg gebracht?

 16.  In  welchem  Jahr  soll  der  Ausgleich  für  aus  Haushaltsmitteln  geleistete
 Mautmittel  im  Jahr  2009  erfolgen,  und  um  welche  Summe  handelt  es  sich?

 17.  In  welchen  Haushaltstiteln  werden  diese  Einsparungen  in  welcher  Höhe
 erbracht werden?

 18.  Werden  das  De-Minimis-Programm  und  die  Beihilfen  für  Aus-  und  Weiter-
 bildung  sowie  das  Innovationsprogramm  im  Rahmen  der  Mautharmonisie-
 rung im Jahr 2011 und folgende im vollen Umfang beibehalten?

 19.  Was  hält  die  Bundesregierung  von  der  Überlegung,  Teile  oder  die  gesamten
 600  Mio.  Euro  aus  der  Mautharmonisierung  ab  2011  für  zusätzliche  Ver-
 kehrsinfrastrukturinvestitionen zu nutzen?

 20.  Welche  investiven  Maßnahmen  im  Verkehrsbereich  sind  durch  das  Spar-
 paket  im  Einzelnen  in  welcher  Höhe  betroffen  (bitte  Auflistung  nach  Inves-
 titionstitel)?

 21.  Kann  die  Bundesregierung  ausschließen,  dass  die  Mittel  für  den  Kombi-
 nierten  Verkehr,  die  schon  von  2009  auf  2010  um  die  Hälfte  gekürzt  wur-
 den, ein weiteres Mal gekürzt werden?

 22.  Liegen  der  Bundesregierung  Erkenntnisse  darüber  vor,  um  welchen  Pro-
 zentsatz  sich  die  Endkundenpreise  bei  bestimmten  Gütern  seit  Einführung
 der  Lkw-Maut  in  Deutschland  geändert  haben,  oder  plant  die  Bundesregie-
 rung dazu Erkenntnisse wie unser Nachbarland Schweiz einzuholen?

 23.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Arbeit  des  Schwerverkehrszentrums
 Uri in Erstfeld an der Gotthard-Autobahn (A  2) in der Schweiz?

 24.  Inwieweit  kann  sich  die  Bundesregierung  vorstellen,  stationäre  Prüfstatio-
 nen  für  den  Schwerverkehr  nach  dem  Vorbild  der  Schweiz  an  deutschen
 Autobahnen  einzurichten,  um  verkehrsunsichere  Lkw  besser  entdecken  und
 aus dem Verkehr ziehen zu können?
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25.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Gefährdung  des  Straßenverkehrs
 durch  den  Einsatz  von  Pkw-Navigationssystemen  in  Lkw,  die  z.  B.  keine  für
 den  Schwerlastverkehr  gesperrten  Straßen,  Durchfahrtshöhen  von  Brücken
 und Tunneln und Kurvenradien angeben?

 26.  Plant  die  Bundesregierung  rechtliche  Schritte,  um  den  Einsatz  von  Pkw-
 Navigationssystemen zu verbieten?

 Wenn ja, wann und in welcher Weise?

 Wenn nein, warum nicht?

 Berlin, den 8. Juli 2010

 Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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